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Zu einer Selbstentzündung kann es kommen, wenn ausreichend große Mengen 
von leicht brennbarem organischem Material (z. B. Heu, Kohle, Mehl, ölge-
tränkte Lappen oder Holzspäne) mit ausreichender, aber nicht zu starker 
Durchlüftung lagern. In diesen Materialien können verschiedene Prozesse zur 
Selbstentzündung führen. 
 

Einerseits kann es in kohlenhydratreichen Materialien durch biologische 
Oxidation (Verwesung) zu einer ausreichenden Temperaturerhöhung kommen, 
um chemische Prozesse anzustoßen, die dann zur Entzündung führen, wenn 
keine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet ist. Dies ist genauer unter 
Selbstentzündung von feuchtem Heu erklärt. Derselbe Mechanismus gilt jedoch 
nicht nur für Heu, sondern für jede größere ausreichend feuchte Ansammlung 
kohlenhydratreichen Materials (siehe Bild links, Lignin als Bestandteil von Holz). 
So kann es auch bei Komposthaufen unter bestimmten Umständen zu 
Selbstentzündung kommen. Auch Hausmüll von Mülldeponien kann zur 
Selbstentzündung neigen, weswegen hier großflächige Areale mit 
Wärmebildkameras überwacht werden. 
 

Andererseits können ungesättigte Verbindungen wie zum Beispiel Pflanzenöle, 
wenn sie auf einer großen Oberfläche verteilt sind, durch direkte Oxidation mit 
Luftsauerstoff genügend Wärme erzeugen, um unter entsprechenden 
Bedingungen (größere Menge locker gelagertes Schüttgut) einen Schwelbrand 
und schließlich ein offenes Feuer auszulösen. Ölgetränkte Lappen müssen daher 
vorsorglich in dicht schließenden Metallgefäßen gelagert werden. Insbesondere 
aushärtende Öle, wie Leinölfirnis, Parkettbodenöl die auf Lappen auf einer 
großen Reaktionsoberfläche mit Luftsauerstoff reagieren. 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 



1. Bereichsfeuerwehrtag 2016 - Graz 

Max. Füllhöhe strikt einhalten 
Selbstschließende Behälter 
Jedes mal mit Spannbügeln schließen 
Mindestabstand 1m zu brennbaren Gegenst. 
Gefüllte Behälter sofort aus dem Gebäude 
Besondere Bestimmungen bei Putztüchern  
mit brennbaren Flüssigkeiten FP< 55° C 

Kleinere Sicherheitsbehälter 30 Liter 
dann Umfüllen in den SaCon 
Ex-Zone 2 um den Behälter  
Kennzeichnung der Ex-Zone am Boden 
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Ausnahmen von gesetzlichen Bestimmungen der 
AAV sind zwar zulässig, sollten aber genau überlegt / 
hinterfragt werden, weil 

die Bedingungen unter denen die Ausnahme durch 
die Behörde erst genehmigt werden muss (präzise 
Einreichunterlagen gemäß Schreiben des BMASK) 
einen integrierenden Bestandteil der Arbeitsstätten-
bewilligung darstellen und strikt einzuhalten sind. 

Werden diese Bedingungen nicht eingehalten und 
kommt es zu einem Schaden, so ist die 
Haftungsfrage eindeutig… 
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Aus den  Zusatzbedingungen für die Feuer-
Betriebsunterbrechungs-Versicherung von 
industriellen, gewerblichen und sonstigen 
Betrieben eines Österreichischen Versicherungs-
unternehmens (beispielhaft) 
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Es ist uns ein Anliegen, das in unseren Vorträgen  und 
Unterlagen generierte Wissen auch möglichst weit in Ihre 
Betriebe und Unternehmen zu bringen. Deshalb wird es 
Ihnen auch gestattet, Daten, Bilder, Grafiken aus diesem 
Vortrag und von der Internetseite der BSC Brandschutzcon-
sult Bautechnik GmbH in nicht komerzieller Weise für Ihre 
Funktion (BSB/BSW/ SFK/SVP/etc.) in Ihrem Unternehmen 
unter der folgenden Quellenangabe 
 

 Quelle: 
© BSC Brandschutzconsult Bautechnik GmbH / bsc.st 
 

zu verwenden. Wir ersuchen Sie aber um Rücksicht auf die 
unzähligen Stunden und die finanziellen Aufwendungen, die 
für die Erarbeitung dieser Inhalte aufgegangen sind.  
 

Jede komerzielle Nutzung (z.B. Vortragstätigkeit gegen 
Entgelt, öffentliche Verwendung, u.dgl.) ist daher ohne 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung auf Grundlage 
Ihrer konkreten Anfrage mit den dazu erforderliche Fakten 
(Zeit und Ort des Einsatzes) nicht zulässig. 


